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FAMILIEN-HEIMATSCHEIN
für liechtensteinische Staatsangehörige
zum Aufenthalt im Auslande
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Auflösung der Ehe, Tod Wässee#enoberhauptes, hinsichtlich des einzelnen Kindes bei Änderung
des Zivilstandes binnen Jahresfrist [oder Verlust des Bürgerrechtes und 30 Jahre nach seiner
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Regel durch. die Fürstliche Regierung an die Behörden im Auslande weltergeleitet. Heimatscheine
sind nach. der Rückkehr ins Inland binnen Monatsfrist bei der Helmatgemeinde abzugeben.Begl. Reg, Nr. 2351/63
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